
Abordnung Rechtsgrundlage
Beitrag von „rauscheengelsche“ vom 12. Juli 2012 19:57

Bei einer Abordnung bis zu 2 Jahre musst Du gar nicht gefragt werden (§28
Landesbeamtengesetz). Ich denke die Argumentation Klasse 6 oder Klasse 9 ist ohnehin
irrelevant, ihr habt einen Überhang oder woanders ist der Mangel größer und selbst wenn
gewürfelt würde, um eine Entschiedung zu haben, müsste man sie hinnehmen.
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